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Die Stadtverordnetenversammlung

Tagesordnung II Punkt 7 der öffentlichen Sitzung am 13. Dezember 2018

Vorlagen-Nr. 18-V-06-0007

Teilfortschreibung Schulentwicklungsplan (SEP) 2018

Beschluss Nr. 0505

1. Von dem „Schulentwicklungsplan der Landeshauptstadt Wiesbaden - Allgemeinbildende 
Schulen - / - Teilfortschreibung 2018 -“ (Anlage 1 zur Sitzungsvorlage) wird Kenntnis 
genommen.

2. Auf der Grundlage der Teilfortschreibung 2018 werden gem. § 146 Hess. Schulgesetz als 
schulorganisatorische Maßnahmen beschlossen:

2.1. Einrichtung einer neuen Grundschule mit 4 Zügen im Schulbezirksgebiet der Adalbert-
       Stifter-Schule

2.2. Umwandlung der Außenstelle Kastel Housing der Gustav-Stresemann-Schule in eine 
       eigen-ständige 4-zügige Grundschule

2.3. Einrichtung einer neuen Integrierten Gesamtschule mit 4 Zügen

2.4. Schaffung der dauerhaften 5-Zügigkeit an der Wilhelm-Leuschner-Schule

2.5. Einrichtung eines neuen Gymnasiums mit 5 Zügen

2.6. Erweiterung der Martin-Niemöller-Schule um 2 Züge auf insgesamt 5 Züge

3. Der Magistrat (Dezernat III) wird beauftragt, den Schulentwicklungsplan der Landeshauptstadt 
Wiesbaden - Allgemeinbildende Schulen - / Teilfortschreibung 2018 gemäß § 145 Hess. 
Schulgesetz mit dem auf ihm beruhenden schulorganisatorischen Beschluss gemäß § 146 
Hess. Schulgesetz dem Hessischen Kultusministerium zur Zustimmung vorzulegen.

4. Der Magistrat (Dezernat III) wird beauftragt, mit dem Hessischen Kultusministerium, unter 
Einbeziehung des Staatlichen Schulamtes, darüber zu verhandeln, ob die Versorgungsituation 
für Querversetzungen, Seiteneinsteiger und Schulformwechsler, wie im SEP unter Punkt 7 
beschrieben, verbessert werden kann.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass durch die Sitzungsvorlage 18-V-06-0006 „Schulbauliste 
2018“ die künftigen Bedarfe im Schulbau, u. a. ausgelöst durch Anwahlverhalten und steigende 
Schülerinnen- und Schülerzahlen, wie in der Teilfortschreibung des SEP 2018 dargestellt, den 
Gremien zur Kenntnis gegeben werden. Über die für die Baumaßnahmen erforderlichen Mittel ist 
im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2020/21 zu entscheiden

(antragsgemäß Magistrat 27.11.2018 BP 0924)
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Dem Magistrat Wiesbaden,     .12.2018
mit der Bitte um weitere Veranlassung im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat Wiesbaden,     .12.2018
-16 - im Auftrag

Dezernat III
mit der Bitte um weitere Veranlassung Bock
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